
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1955/1/5 1Ob927/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.01.1955

Norm

EO §36 Abs1 Z1 E

JN §57

Rechtssatz

Keine Feststellung des Streitwertes bei einer Impugnationsklage von Amts wegen. Keine Anwendung des Judikates 242

(alt); daher Verpflichtung des Berufungsgerichtes, die Streitsache zu bewerten.

Entscheidungstexte

1 Ob 927/54

Entscheidungstext OGH 05.01.1955 1 Ob 927/54
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